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Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stiftungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuliert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Daten und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FFH-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt. Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch abgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung – ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparenter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsverbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet keine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erstellt für jedes ihrer insgesamt rund 300 Stif-
tungsgebiete sogenannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte 
SLEP wurde von der GFN mbH im Auftrag der Stiftung Naturschutz erstellt. 

Alle Daten der Recherchen, der Bestandserhebungen und des Zielkonzepts werden zukünftig in 
eine Datenbank der Stiftung eingepflegt. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um 
einen vorläufigen Bericht, der die zukünftigen Inhalte der Datenbank widerspiegelt. Er ist 
weitgehend in Tabellenform angelegt, um die spätere Überführung in die Datenbank zu 
erleichtern. 

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet "Reetmeere 
auf Föhr". 

Insgesamt hat das Gebiet eine Größe von 4,6 ha von denen 0 ha im FFH-Gebiet / EGV liegen. 

 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen 

Tab. 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, sonstige Schutzprogramme 

Verbindlichkeit Name, Flurstück Rechercheergebnis 

Ökokonten -  

Ausgleich 
 

-  - 

Zuwendungsbescheide/ 
Zweckbindung 
 

Alkersum *4*10, im Besitz der 
Gemeinde Alkersum, Az.: 67.30.3-
04/10, Ökokonto-Anerkennung  
vom  25.3.2010; 
Zuwendungsbescheid mit 
Ersatzgeldauflagen 17.10.2011: 
s. Kap. 4.1. 

Renaturierungsmaßnahmen 

Für die Gestaltungsmaßnahmen gilt das 
Pflege- und Entwicklungskonzept 
(GFNmbH 2009) soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
Die Bewilligung erfolgt mit der Auflage, 
dass der Zuwendungsempfänger das 
geförderte Objekt dauerhaft dem 
Zuwendungszweck entsprechend nutzt. 

Alkersum*4*6, im Besitz des 
Vereins Elmeere, Az.: 67.30.3-
05/09, Ökokonto-Anerkennung 
vom 20.11.2009; 2011 
Zuwendungsbescheid mit 
Ersatzgeldauflagen, s. Kap 4.1. 

Pflegeauflagen des Vereins Elmeere e.V. 
sind zu befolgen (s. Lok-Diff 031_01_03). 
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Alkersum*4*109, im Besitz der 
Stiftung Naturschutz, s. Kap. 4.1. 

Diese Fläche wurde im Rahmen des 
aktuellen Amphibienschutzkonzeptes 
nicht für Maßnahmen vorgesehen. Die 
Fläche stellt sich als Reetfläche dar (in 
der o.g. Kartierung 2009 bereits als 
Reetfläche erfasst) und unterliegt somit 
dem gesetzlichen Biotopschutz nach 
§ 30 BNatSchG. Der gesetzliche 
Biotopschutz steht daher (nach Auskunft 
der UNB vom 24. 07.2018 an den Verein 
Elmeere und die SNSH) der Nutzung für 
das Amphibienschutzkonzept entgegen. 

Alkersum *4*111, im Besitz der 
Stiftung Naturschutz, s. Kap. 4.1. 

Auf dieser Fläche sind im Rahmen der 
Umsetzung des 
Amphibienschutzkonzeptes aktuell 
Maßnahmen zur Neuanlage und 
Sanierung von Gewässern einschließlich 
anschließender Beweidung geplant und 
mit der UNB abgestimmt. Die Fläche 
wurde in der Vergangenheit immer 
wieder beweidet / gemäht und z.B. in der 
Kartierung 2009 (1. Entwicklungskonzept 
Reetmeere) als Grünlandbrache erfasst , 
so dass einer Mahd der Fläche 
naturschutzfachlich und –rechtlich nichts 
entgegensteht. 

Sonstiges (laufende 
Schutzprogramme, 
Stiftungs-Projekte…) 

Die Reetmeere-Flächen gehören zum Teil der Stiftung Naturschutz (*4*109, 
*4*111). Bezüglich der Flächen des Vereins Elmeere (Alkersum*4*6) und der 
Flächen der Gemeinde Alkersum (*4*10, *4*11) wurden Vereinbarungen mit 
der der Stiftung Naturschutz getroffen worden, die das Recht auf Umsetzung 
einmaliger Maßnahmen beinhalteten. Dadurch wurde die Bearbeitung des 
Flächenmanagements „aus einem Guss“ ermöglicht. Zukünftige Maßnahmen 
müssen erneut miteinander vereinbart werden.  

 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tab. 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis 

NP - 

NSG - 

LSG - 

Naturpark - 

Naturerlebnisraum NER - 

FFH - 

EGV - 

WRRL - 

SBVS - 

Wasserschutz/ -schongebiet - 

Retentionsraum - 

Geotope - 

Archäologischer Denkmalschutz - 

Naturwaldkulisse - 
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Artenschutzgebiet - 

Wiesen- und Rastvogelgebiet - 

Wildnisgebiet des Landes SH - 

Nationales Naturerbe - 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte „Schutz“ im Anhang dargestellt. 

 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tab. 3: Runde Tische, Vereine, die bei den zuständigen FMlern abgefragt wurden 

Organisation Rechercheergebnis 

Gemeinde Alkersum War an Gesprächen über Zielsetzung und Maßnahmen zur 
Renaturierung des Gebietes nach dem Pflege- und 
Entwicklungskonzept (GFNmbH 2009) beteiligt 

Verein Elmeere Gegr. 1993, Geschäftsführer Dieter Risse. Verein ist Besitzer der 
Fläche Alkersum*4*6. Rinder auf dieser Fläche im Besitz der Familie 
Risse. Lokaler Naturschutzverein, sehr aktiv im Artenschutz. 

Amphiconsult, 29490 Darchau Auftragnehmer der Stiftung-Naturschutz, Maßnahmen zur 
Unterstützung des Moorfrosches u.a. in der Stiftungsfläche und 
anderen Gebieten auf Föhr 

 

3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Schilfgebiet Reetmeere liegt im Nordwesten von Alkersum auf Föhr. Es grenzt im SW an die 
Hauptstraße und im NO an den Südernordmeedeweg und ist im Übrigen von landwirtschaftlich 
genutztem Grünland umgeben.  

Die Reetmeere wurde früher z.T. genutzt. Sie wurde einmal im Jahr gemäht und danach 
beweidet. Die Nutzung wurde auf den meisten Flächen aufgegeben, da sie nicht mehr rentabel 
war. Die Nutzung kam bis dahin dem Moorfrosch zugute. 

2009 wurde im Auftrag der Stiftung Naturschutz eine Entwicklungsplanung mit Schwerpunkt 
Amphibienschutz erstellt [Pflege- und Entwicklungskonzept (GFNmbH 2009)], 2012 wurden diese 
Maßnahmen umgesetzt. Hierzu gehörten: 

Alle erkennbaren Entwässerungsgräben innerhalb des Gebietes wurden abschnittsweise 
mit Erde gestaut mit dem Ziel, den Wasserstand im Gesamtgebiet anzuheben. Zusätzliche 
wurden am Südernordmeedeweg Dämme zum Wasserrückstau angelegt.  

Fünf Flachgewässer mit einer Größe von ca. 200 bis 500 m2 wurden angelegt. 

Bis auf die extensive Rinderweide Alkersum*4*6 und die Mähwiese Alkersum*4*111 
wurden die Flächen der Sukzession überlassen. Eine Nutzung bestimmter weiterer 
Flächen (s. Lok-Diffs) ist naturschutzfachlich möglich und erwünscht, ist aber 
offensichtlich schwer umzusetzen. 

Im Schutzkonzept Moorfrosch (AmphiConsult 2017) wurden im Auftrag der Stiftung Naturschutz 
weitere Schutzmaßnahmen für den Moorfrosch vorgeschlagen. 2018 und 2020 wurden diese im 
Rahmen des Projektes „Moorfrosch Föhr“ unter anderem auch auf der Stiftungsfläche umgesetzt 
(AmphiConsult 2020). Hierzu gehörten: 

 Sanierung von Kleingewässern (Alkersum*4*111, Alkersum *4*6) 

 Anlage von neuen Kleingewässern (Alkersum*4*10) 
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Die Umgebung der Gewässer wurde jeweils großzügig von höherem Bewuchs befreit, um 
eine ausreichende Besonnung zu gewährleisten. 

 

Tab. 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse 

Hauptnaturraum 
(LLUR) 

Schleswig-Hosteinische Marschen und Nordseeinseln 

Naturraum (LLUR) 680 Nordfriesische Geestinseln 

Landschaft (BFN) 68000 Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Inseln und Halligen 

 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Reetmeere besteht aus Landschilfflächen (NRs) mit temporären Gewässern (FKy, FSy). Dazu 
kommen extensiv bewirtschaftete Flächen auf Feucht- bzw. Nassgrünland (GYf, GNr). 

 
Tab. 5: Vorliegende abgeschlossene Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung 

Biotoptypen / 
Pflanzenarten 

LLUR (2014-2019) Landesweite Biotopkartierung Schleswig-Holstein 

Biotoptypen / 
Pflanzenarten 

GFN (2009) Pflege- und Entwicklungsplan für das Gebiet 
Reetmeere auf Föhr 

Biotoptypen / 
Pflanzenarten 

GFN (2021, 2022) SLEP-Kartierungen GFN 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte „Bestand“ im Anhang 
dargestellt.  

Ergänzend sind in der Tab. 6 die nach den Haupteinheiten aggregierten Biotoptypen, angepasst 
an die aktuellste Landesbiotoptypenkartierung sowie in Tab. 7 die im Gebiet vorkommenden 
Lebensraumtypen aufgelistet. 

 

Tab. 6:  Biotoptypen im SLEP-Gebiet 

Code 
Zusammenfassung 

Biotoptypen 

(Haupttypen gem. Kartierschlüssel des LLUR) 
Fläche (ha) Anteil (%) 

K Küsten- und Meeresbiotope - - 

W Wälder und Brüche -- - 

H Gehölze außerhalb von Wäldern 0,01 0,25 

F Binnengewässer 0,24 5,20 

M Hoch- und Übergangsmoore - - 

N Sümpfe und Niedermoore 1,99 43,29 

T Trocken- und Zwergstrauchvegetation -- - 

G Grünland 2,36 51,34 

A Acker- und Gartenbaunutzung, Baumschulen - - 
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Code 
Zusammenfassung 

Biotoptypen 

(Haupttypen gem. Kartierschlüssel des LLUR) 
Fläche (ha) Anteil (%) 

R Ruderale Gras- und Staudenfluren - - 

S Biotope im Bereich von Bebauungen - - 

 Gesamtfläche 4,59 100 

 

Tab. 7: Bestand: FFH – Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet, vorbehaltlich der Überblicks-Kartierung 

Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 

 Gesamtfläche 0 0 

 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tab. 9 zusammen-
gestellt. Sie enthält Natura 2000 Arten und RL Arten der Kategorien 0 bis 3, Arten mit besonderem 
Wert für die Planung oder z. B. beeindruckende Massenvorkommen. Direkt auf der 
Stiftungsfläche verortbare Vorkommen wertgebender Arten sind in der Spalte "N“ (Nachweis) der 
Tab. 9 gekennzeichnet. 

Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tab. 8 angegebenen Quellen. Es ist zu beachten, dass 
es sich bei der Raabe-Kartierung (1987) um Rasterdaten handelt. Daher müssen die 
angegebenen Arten nicht zwingend auf den Stiftungsflächen vorkommen. Es lässt sich hieraus 
jedoch das naturschutzfachliche Potenzial hinsichtlich möglicher Entwicklungen ableiten. 

 

Tab. 8: Vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen (Literatur) 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Vögel Ornitho (2020)  

Pflanzen/Tiere WinArt (Arten- und 
Fundpunktkataster des Landes 
(AFK) (2020) 

 

Pflanzen GFN (2009) Pflege- und Entwicklungsplan für das 
Gebiet Reetmeere auf Föhr, 

Pflanzen  GFN (2021, 2022) SLEP-Kartierung 

Amphibien  GFN (2002) Amphibienwanderungen über die L 214 bei 
Alkersum, Insel Föhr. Bestandsanalyse 
und Hinweise 

 

Tab. 9: Auswahl wertgebender Arten mit Nachweis im Stiftungsgebiet:  

Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes N Anmerkungen 

Pflanzen 

Agrostis canina  (Hunds-
Straußgras) 

3 2021 N GFN (2021) 

Callitriche palustris agg. 
(Sumpf-Wasserstern)  

3 2021 N GFN (2021) 

Carex demissa (Grünliche 
Gelbsegge) 

2 2021 N GFN (2021) 
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Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Carex disticha (Zweizeilige 
Segge) 

V 2021 N GFN (2021) 

Carex nigra agg. (Braunsegge) V 2021 N GFN (2021) 

Carex riparia (Ufersegge)  2022 N GFN (2022) 

Cirsium palustre (Sumpf-
Kratzdistel)  

V 2022 N GFN (2022) 

Comarum palustre (Sumpf-
Blutauge) 

3 2022 N GFN (2022) 

Eriophorum angustifolium 
(Schmalblättiges Wollgras) 

V 2009 N GFN (2009) 

Hydrocotyle vulgaris 
(Wassernabel) 

3 2022 N GFN (2022) 

Juncus bulbosus 
(Zwiebelbinse) 

V 2022 N GFN (2022) 

Juncus gerardii (Boddenbinse)  2021 N GFN (2021) 

Lotus corniculatus 
(Gewönlicher Hornklee) 

3 2009  GFN (2009) 

Lotus pedunculatus (Sumpf-
Hornklee) 

V 2021 N GFN (2021) 

Peplis portula (Sumpfquendel) 2 2022 N GFN (2022) 

Ranunculus flammula 
(Brennender Hahnenfuß) 

V 2021 N GFN (2021) 

Salix repens (Kriech-Weide) 3 2009  GFN (2009) 

Scirpus sylvaticus (Wald-
Simse) 

V 2022 N GFN (2022) 

Vögel 

Acrocephalus schoenobaenus 
(Schilfrohrsänger) 

ungefährdet 2020 N Ornitho (2020) 
 V (Rote Liste 

wandernder Vogelarten 
(2012)) 

Acrocephalus scirpaceus 
(Teichrohrsänger) 

ungefährdet 2018 N Ornitho (2020) 

Anas strepera (Schnatterente) ungefährdet 2020  Ornitho (2020) 

Anas crecca (Krickente) ungefährdet 2018  Ornitho 
3 (Rote Liste wandernder 

Vogelarten (2012)) 

Anas penelope (Pfeifente) R 
Nationale 

Verantwortung 

2020  Ornitho (2020) 

Anthus pratensis 
(Wiesenpieper) 

V 2020  Ornitho (2020) 

Branta leucopsis 
(Weißwangengans) 

ungefährdet   Ornitho (2020) 

Circus aeruginosus 
(Rohrweihe) 

ungefährdet 2018 N Ornitho (2020) 

Emberiza schoeniclus 
(Rohrammer) 

ungefährdet 2020 N Ornitho (2020) 
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Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Gallinago gallinago (Bekassine) 1 2020 N Ornitho (2020) 
V  (Rote Liste 

wandernder Vogelarten 
(2012)) 

Haliaeetus alibcilla (Seeadler) ungefährdet 2020  Ornitho (2020) 

Hippolais icterina (Gelbspötter) ungefährdet 2020  Ornitho (2020) 

Luscinia svecica 
(Blaukehlchen) 

ungefährdet 2020 N Ornitho (2020) 

Platalea leucorodia (Löffler) ungefährdet 2020  Ornitho (2020) 

Tadorna tadorna (Brandgans) ungefährdet 2020  Ornitho  
1 (Rote Liste wandernde 

Vogelarten (2012)) 

Turdus philomelos 
(Singdrossel) 

ungefährdet 2020   Ornitho (2020) 

Amphibien 

Rana arvalis (Moorfrosch) V 2018 N WinArt (2020) 

Rana temporaria (Grasfrosch) V 2002  GFN (2002) 

Lissotriton vulgaris 
(Teichmolch) 

ungefährdet 2001 N WinArt (2020) 

Pelophylax esculentus 
(Teichfrosch) 

D 2002  GFN (2002) 

Rana temporaria (Grasfrosch) V 2002  GFN (2002) 

Libellen 

Sympetrum vulgatum (Gemeine 
Heidelibelle) 

 1967  WinArt (2020) 

4 Leitbild 

Das Leitbild gibt die Entwicklungsrichtung für den Raum, in dem das Stiftungsgebiet Reetmeere 
auf Föhr liegt, vor. Es integriert die naturräumlichen Potentiale, die Historie und Charakteristika 
des Gebiets. Diese Vision wird durch bestehende naturschutzfachliche Vorgaben gefiltert und 
konkretisiert. Unter Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen und naturschutzfachlichen 
Planungen im Raum wird ein mit der Stiftung Naturschutz und dem LLUR abgestimmtes Leitbild 
erstellt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die Heterogenität der vorhandenen Landschaftstypen 
und resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

 

4.1 Rechtliche und fachplanerische Vorgaben des Naturschutzes 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung berücksichtigt: 
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Landesentwicklungsplan 

Land SH 2021 

Ganz Föhr ist als Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung vorgesehen.  

 

Landschaftsrahmenplan I Schleswig-Holstein 

Neuaufstellung 2020  

Gemäß Landschaftsrahmenplan I für die Kreisfreie Stadt Flensburg und die Kreise Nordfriesland und 

Schleswig-Flensburg (Land SH 2020) liegen die Reetmeere  

innerhalb von Flächen, die als Wiesenvogelbrutgebiet bzw. als „bedeutsames Nahrungsgebiet und 
Flugkorridor für Gänse und Singschwan sowie des Zwergschwans außerhalb von EU-

Vogelschutzgebieten“ ausgewiesen sind,  

innerhalb der Eignungskulisse von Gebieten, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung 

nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllen sowie 

in einem Hochwasserrisikogebiet für Küstenhochwasser. 

 

Landesweite Biotopkartierung 

Im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung wurden große Teile des Gebiets als gesetzlich geschützt 

aufgenommen. 

 

Pflege- und Entwicklungsplanung  

2009 wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan (GFN 2009) erarbeitet, in dem auch schon ein Leitbild 

formuliert wurde. 

 

Zuwendungsbescheide/ Zweckbindung 

Im SLEP-Gebiet liegen zwei Ökokonten (Alkersum*4*6 und Alkersum*4*10) auf denen 

Ersatzgeldmaßnahmen umgesetzt wurden. 

 

Für Alkersum*4*10 (UNB Nordfriesland, Az.: 67.30.3-04/10) sind folgende Ersatzgeldauflagen aus dem 

Zuwendungsbescheid vom 17.10.2011 gültig:  

 

Renaturierungsmaßnahmen 

• Für die Gestaltungsmaßnahmen gilt das Pflege- und Entwicklungskonzept (GFN 2009), soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Daraus geht u. a. hervor, dass die künstliche 

Binnenentwässerung zurückgebaut wurde. 

• Für die Abwicklung der Maßnahmen sind die Vorgaben des gültigen Vergaberechts, 

insbesondere der VOB, zu beachten.  
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• Zum Schutze von Brutvögeln sind die Baggermaßnahmen im Röhricht außerhalb der Zeit vom 

15. April bis 15. August auszuführen. 

• Sämtliche Renaturierungsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. 

• Die Bewilligung erfolgt mit der Auflage, dass der Zuwendungsempfänger das geförderte Objekt 

dauerhaft dem Zuwendungszweck entsprechend nutzt. 

• Ich behalte mir vor, diesen Zuwendungsbescheid zu widerrufen, wenn eine zweckentsprechende 

Nutzung des geförderten Objektes nicht mehr gegeben ist. 

 
Nebenbestimmung 

• Die Entwicklung der Fläche ist in einem Monitoringbericht alle zwei Jahre schriftlich zu do-

kumentieren und der unteren Naturschutzbehörde unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

Dieser Bericht sollte gemeinsam von den vier Grundstückseigentümern erstellt werden. 

 

Für Alkersum *4*6 (UNB Nordfriesland, Az. 67.30.3-05/09) sind nach Anerkennungsbescheid vom 

20.11.2009  die Pflegeauflagen von Elmeere e.V .gültig. Hierzu gehören u.a. 

• Nutzung als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland (Mahd und Beweidung) 

• Kein Absenken des Wasserstandes 

• Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel 

• Winterliches Aufstauen der Wasserflächen ist gewünscht und gewollt 

• Renaturierungsarbeiten sind jederzeit durch Elmeere e.V. in der Zeit vom 1. August bis 28. 

Februar möglich. 

  

 

Vorgaben der UNB im Rahmen des Amphibienschutzkonzeptes (Emailverkehr UNB, SNSH, 

Ausgleichsagentur und Verein Reetmeere 2018) 

 

Zweckbindung aus Amphibienschutzkonzept: 

Alkersum*4*111: 

Auf dieser Fläche sind im Rahmen der Umsetzung des Amphibienschutzkonzeptes aktuell Maßnahmen 

zur Neuanlage und Sanierung von Gewässern einschließlich anschließender Beweidung  geplant und mit 

der UNB abgestimmt. Die Fläche wurde in der Vergangenheit immer wieder beweidet / gemäht und z.B. 

in der Kartierung 2009 (1. Entwicklungskonzept Reetmeere) als Grünlandbrache erfasst , so dass einer 

Mahd der Fläche naturschutzfachlich und –rechtlich nichts entgegensteht.  

 

Ausschluss aus Amphibienschutzkonzept: 

Alkersum*4*109: 

Diese Fläche wurde im Rahmen des aktuellen Amphibienschutzkonzeptes nicht für Maßnahmen 

vorgesehen. Die Fläche stellt sich als Reetfläche dar (in der o.g. Kartierung 2009 bereits als Reetfläche 
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erfasst) und unterliegt somit dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 (2) Ziff. 2 des 

Bundesnaturschutzgesetzes. Der gesetzliche Biotopschutz steht daher einer Mahd der Fläche entgegen.  

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben: 

Die Reetmeere liegen gem. Landschaftsrahmenplan I innerhalb von Flächen, die als 
Wiesenvogelbrutgebiet und als bedeutsames Nahrungsgebiet und Flugkorridor für Gänse, 
Singschwan und Zwergschwan ausgewiesen sind. 

Große Teile des SLEP-Gebietes sind als gesetzlich geschützte Biotope ausgewiesen. Es wurden 
im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung nach § 21 LNatSchG in Verbindung mit § 30 
BNatSchG geschützte Röhrichte und Großseggenriede erfasst. 

Auf dem Gebiet Reetmere liegen Verpflichtungen aus Ersatzgeldmaßnahmen.  U. a. erfolgte 
bereits der Rückbau der künstlichen Binnenentwässerung.  

 

4.2 Leitbild für den SLEP "Reetmeere auf Föhr" 

Die Reetmeere auf Föhr ist ein ungestörter, großflächiger Schilfbestand mit Großseggenriedern. 
Sie liegt inmitten der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen im Hinterland von Föhr. 
Darin befinden sich mehrere offene Kleingewässer mit flachen Uferbereichen. In kleinräumigen 
Beweidungskorridoren halten Rinder an den Gewässerrändern die Vegetation kurz, sodass das 
Wasser im Frühjahr schnell wärmer wird. Von hier sind im Frühjahr das Blubbern der Moor- und 
das Knurren der Grasfrösche zu hören, im Frühsommer übernehmen die Teichfrösche die 
akustische Vorherrschaft. Auch Teichmolche sind hier unterwegs. Grundwasseranhebung hat 
dazu geführt, dass alle Gewässer mindestens bis Juli Wasser führen – genug Zeit für die 
Verwandlung zum Jungfrosch und dem Start zur Wanderung in den benachbarten 
Sommerlebensraum auf der Feuchtwiese. Aus dem Schilf sind im Frühjahr auch die 
ausdauernden Gesänge von Schilf- und Teichrohrsänger zu vernehmen. Mit kürzeren Strophen 
machen sich Blaukehlchen und Rohrammer bemerkbar. Über allem schwirren Libellen in vielen 
Farben. Die Rohrweihe kann man beim Anflug auf Ihr Nest beobachten. Um das Schilf herum 
weiden wenige Rinder, die die artenreichen Feuchtwiesen offen und bunt halten. Im Frühjahr und 
Sommer kann man hier Uferschnepfen, Kiebitze und Bekassinen beobachten; im Herbst und 
Winter sind sie begehrte Rast- und und Futterplätze für Gänse und Schwäne, während die 
Frösche und Molche unter Gras, angeschichtetem Totholz oder Steinhaufen überwintern.  

Von einer kleinen Aussichtsplattform aus können die Besucher von Föhr an dem Leben in diesem 
Stück Natur teilhaben. Tafeln informieren über die besten Beobachtungszeiten und darüber, wer 
auf Föhr Information und Ausrüstung zur Naturbeobachtung bereithält. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2 aufgeführten Einbind-
ungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie des Status quo der Biodiversität 
(Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und dem LLUR, der 
Empfehlungen der vorliegenden Gutachten  Tab. 5 und Tab. 6) sowie der fachgutachterlichen 
Begehung des Gebiets. Neben der Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystem-
dienstleistungen des Stiftungsgebietes in den Fokus des Konzeptes. 

Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein natur-
schutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der Stiftung fest-
gestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen müssen nachträglich 
eingepflegt werden. 

 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

Nachfolgend werden räumliche Einheiten für die Zuordnung der Zielebenen gebildet. Dies führt 
je nach Größe und Lage des Stiftungsgebiets zu einer Einteilung Lokaler Differenzierungen 
(Lok_Diff). Besonders inhomogene oder große Gebiete werden in Teilgebiete untergliedert. Die 
hier verwendeten Bezeichnungen entsprechen den im GIS verwendeten Feldnamen in der 
Attributtabelle. 

Im Zielkonzept wird zwischen zwei Zielebenen unterschieden, die unabhängig voneinander 
betrachtet werden können. Während die Zielebene 1 das Entwicklungsziel für einen größeren, 
zusammenhängenden Landschaftsausschnitt angibt, werden in der Zielebene 2 nur Flächen 
zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen Landschaftsausschnitt abbilden. 
Damit können sich in Zielebene 1 ein bis mehrere Landschaftsausschnitte mit der gleichen oder 
mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden.  

Die kleinste Einheit (Lok_Diff) bezeichnet ein Gebiet mit gleichen Maßnahmen. Es kann sich 
dabei auch um mehrere getrennte Flächenbereiche handeln. Dies bedeutet, dass Flächen mit 
gleichem Ziel in der ersten und zweiten Ebene, z. B. Moorlandschaft (M) und Feuchtgrünland 
(GF), auch verschiedenen Lok_Diffs zugeordnet werden können, wenn sich die Maßnahmen 
(deutlich) unterscheiden oder die Flächen in verschiedenen Lokalitäten oder Mooren liegen. In 
einem Lok_Diff können mehrere Struktur-ID gleichzeitig vergeben werden, es lässt sich dann 
aber nicht mehr rückschließen, für welche Teilfläche diese Strukturen gelten. Dies kann im Text 
erklärt werden. 

Das Abkürzungsverzeichnis für die Zielebenen befindet sich auf der folgenden Seite.  

Die Ableitung der Ziele erfolgt unter Zuordnung der vorgesehenen Ziel-Lebensräume und -Bioto-
pe sowie der artenschutzrelevanten und weiteren spezifischen Arten(-gilden), dargestellt in Tab. 
9. Die räumliche Abgrenzung der Zielebenen ist in der Karte „Ziele“ dargestellt, die räumliche 
Abgrenzung der Lok_Diffs in der Karte „Lok_Diffs“ im Anhang. 

Das Stiftungsgebiet "Reetmeere auf Föhr" wurde nicht in Teilgebiete unterteilt. 
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Folgend wird zum besseren Verständnis das Abkürzungsverzeichnis des Kartierschlüssels für die 
beiden Zielebenen aufgeführt (Stand: 03.07.2020): 

 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 
Auenlandschaft A  Gewässer Eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 
Binnendünen B    Naturnahe Aue SN 
Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo- bis mesotrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 
Moorlandschaft M    Stauteich ST 
Ästuar E   Verlandungsbereich SV 
Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 
Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 
Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     Rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   Naturnahes Moor MN 
dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 
lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 
bewirtschafteter Wald 3    Gehölzreiches Halboffenland GE 
beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  
Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 
ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 
gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 
heide- und 
magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 
mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 
ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 
strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 
mit Gräben und Grüppen 15   Trockengebüsch WG 
mit offenen Bodenstellen 16  Sonstiges Kleingärten ZG 
quellig 17    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Tab. 10: Räumliche Gliederung und Zielebenen 

Unterteilungen Bezeichnung des Teilgebiets Ziel 1 Ziel 2 Struktur 

Gebiet 

031 Reetmeere auf Föhr    
Teilgebiet 

031_01 Reetmeere auf Föhr    
Lokale Differenzierung (Lok_Diff) 

 

031_01_01 Sukzessionsflächen O SR  

031_01_02 Röhricht mit optionaler Nutzung  O GF 6 

031_01_03 Extensiv genutztes Grünland O GF 6 
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5.1.1 Gebiet 031: „Reetmeere auf Föhr“ 

Folgend werden alle Lokalen Differenzierungen des Gebietes mit einer eigenen Tabelle 
vorgestellt. 

 

031_01_01 Sukzessionsflächen 

Zielebene 1: 

O Offene Landschaft 

Zielebene 2: 

SV Röhricht / Ried 

Struktur: 

6 mit Gewässer 

Bestand Auf dem Flurstücken Alkersum *4*109 und dem östlichen Drittel von Alkersum *4*10 
stehen dichte Schilfbestände mit Gehölzinseln, meist Weiden, und Gewässern. Die 
Wasserstände sind teilweise sehr hoch. Alkersum *4*109 wurde 2009 als Reetfläche 
erfasst und steht unter Biotopschutz. 
 
Auf Föhr kommt seit einigen Jahren die Bisamratte vor und breitet sich aus (mdl. 
Mitteilung Herr Risse, Verein Elmeere und Amphi Consult (2020) ) 

Ziele Ziel ist die Erhaltung der Landschilfflächen. Die Gewässer werden im Lauf der 
Sukzession von Schilf überwachsen werden. 
 
Allgemein bietet Schilf Versteck, Nahrung und ungestörte Brut- und Schlafplätze. 
Insekten halten sich gerne in den windstillen Räumen auf und ziehen Vögel an. Die 
hohlen Stengel bieten Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten und damit auch 
Winter-Nahrung für Vögel. Die hier betrachteten relativ kleinen Landschilfflächen 
können als Brutplätze für Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, 
Rohrammer, Enten, Gänse oder auch Rohrweihe dienen. Bekannter Wintergast des 
Schilfs ist die Blaumeise, die die überwinternden Insektenformen aus den Schilfhalmen 
als Nahrung nutzt. Der Zilpzalp hält sich zwischen Brut- und Zugzeit vermehrt im Schilf 
auf. Beispiel für schilfbewohnende Mollusken ist die Bauchige Windelschnecke.  

Ziel-LRTs - 

Zielarten Bauchige Windelschnecke 

Maßnahmen Auf dieser Fläche sollen im Sinne des Sukzessionsschutzes keine Eingriffe erfolgen. 
Um Greifvögel, die von Warten aus jagen, in diesem kleinen Biotop nicht zu 
begünstigen, sollten Gehölze in diesem Bereich dennoch möglichst entfernt werden. 
 
Die Bisamratte ist als semiaquatischer Pflanzenfresser in der Lage, Schilfbestände zu 
reduzieren. Die Wühltätigkeit kann die Struktur von Klein-Biotopen stark verändern.  
Es ist  empfehlenswert, Schäden durch den Bisam bei der regelmäßigen Beobachtung 
der Schilfflächen im Auge zu behalten. 

Code SH 01.11.04 Beseitigung von Gehölzen  
11.09.04 Zurückdrängen / Beseitigen von Neozoen 
15.01 ungestörte Entwicklung 
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Fotos 

 
Dichter Schilfbestand im Gegensatz zum extensiv gemähten Nassgrünland 

 

31_01_02 Röhricht mit optionaler Nutzung 

Zielebene 1: 

O Offene Landschaft 

Zielebene 2: 

GF Feuchtgrünland 

Struktur: 

6 mit Gewässer 

Bestand Alkersum*4*11 und der westliche Zwei-Drittel-Flächenanteil von Alkersum*4*10 ist von 
dichtem Schilf bewachsen, enthält Gehölzinseln (Weiden) und ist teilweise tief 
gegrüppt. Im Schilf befinden sich mehrere zur Förderung der Amphibien angelegte 
Kleingewässer, die recht klein (rund 260 qm und 700 qm) und zum Teil vom Schilf 
beschattet sind. Alte Zäune mit Holz- und Metallpfählen. (s. Fotodokumentation) 
zeugen von alten Grundstücksgrenzen.  
Sumpf-Quendel als RL 2- Art war am Gewässerrand eines Tümpels zu finden. 

Ziele Dieser Teil des Stiftungsgebiets ist dem Amphibienschutzkonzept gewidmet, wofür die 
aktuell bestehenden, dichten Landschilf-Flächen nicht geeignet erscheinen.   
 
Im Pflege- und Entwicklungskonzept (GFN 2009) war das Gebiet bereits als extensiv 
bewirtschaftetes Grünland mit flachen Stillgewässern von 1000-1500 qm vorgesehen. 
Ziel war und ist die Förderung der Amphibien, vor allem des früher hier 
nachgewiesenen Moorfrosches. 
 
Gut zugängliche, besonnte Kleingewässer mit flachen Uferbereichen fördern 
Amphibien wie Moor- und Grasfrosch. Die Randbereiche der Gewässer bieten 
Lebensraum für Pflanzen der Verlandungszone. 2022 wurde hier der Sumpfquendel 
(Peplis portula) (RL 2) gefunden. Es könnten sich auch amphibische Arten wie der 
Flutende Sellerie (Apium inundatum) (RL1) in den flachen Gewässern wohlfühlen. 

Ziel-LRTs - 

Zielarten Amphibien wie Moorfrosch, Grasfrosch 
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Maßnahmen Der größte Teil dieser Lok_Diff betrifft die Fläche Alkersum*4*10 mit den unter 4.1. 
genannten Ersatzgeldauflagen. Das dichte Schilf ist nicht für ein Amphibien-
Schutzkonzept geeignet. Es ist zu prüfen, ob das Schilf und die die alten Zäune 
entfernt und ein Bewirtschaftungskonzept etabliert werden kann.  
 
Bisher konnte niemand für die Wieder-Bewirtschaftung gewonnen werden. Der Boden 
ist recht weich und nicht für große Geräte geeignet. Die einmalige Mahd des Schilfs 
muss möglicherweise von Hand erfolgen. Eine unmittelbar anschließende Beweidung 
durch Robustrinder könnte die Gewässerränder ausreichend offen halten. Vorab sollte 
geprüft werden, ob die tiefen Grüppen die Beweidung behindern würden und 
Gegenmaßnahmen wie Übergänge oder teilweise Verfüllungen nötig sind. 
 
Zur Förderung des Moorfrosches sollte auf einigen Metern rund um die Gewässer die 
Vegetation kurzgehalten werden, um den Lichteinfall und die Erwärmung der 
Gewässer früh im Jahr zu gewährleisten. Noch besser wäre eine großflächige 
Nutzung, um den Zugang der Amphibien zu den Gewässern nicht zu behindern. Die 
Entstehung von nährstoffreichem Nassgrünland hierbei (GNr geschützt nach §30 
BNatSchG) ist ein positiver Nebeneffekt. 
 
Im Bereich der Gewässer sollten Gehölze entfernt werden, um eine Beschattung der 
Gewässer und Laubeintrag zu vermeiden.  
Die Gewässer, die natürlicherweise verlanden, sollten in größeren Abständen wieder 
ausgeweitet werden. Im Pflege- und Entwicklungskonzept (GFN 2009) waren 
Gewässergroßen von die 1000 bis 1500 qm vorgesehen, die sich vor Ort technisch 
nicht umsetzen ließen. Vielleicht gelingt dies mit neu überdachten technischen Mitteln 
(Überfahrplatten, leichtere Geräte etc) 
 
Lesesteinhaufen und Totholzhaufen in der Umgebung würden zusätzliche 
Überwinterungsmöglichkeiten für Amphibien schaffen.  
 
Empfehlenswert ist ein regelmäßiges Monitoring der Amphibienpopulation. Der Pflege- 
und Entwicklungsplan (2009) schlug vor, Amphibien aus populationsstarken Föhrer 
Gewässern wieder anzusiedeln, falls die Arten Teich-, Moor, und Grasfrosch sowie 
Teichmolch nicht mehr nachgewiesen werden können. Dies ist einen neuen Versuch 
wert, nachdem die Fläche amphibiengerecht wiederhergestellt wurde und beweidet 
werden kann. 
 
Die Etablierung einer Aussichtsplattform (s. Pflege- und Entwicklungsplan (GFN 2009) 
als zusätzliche Touristenattraktion auf Föhr sollte mit dem Föhrer Naturschutz und mit 
Gemeinde noch einmal angesprochen werden. 

Code SH 01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
04.05.01 Reetmahd 
06.02.06 Anlage von Ausichtspunkten/türmen 
11.03.03 Anlage von Lesesteinhaufen 
11.03.04 Anlage von Totholzhaufen 
11.04 Artenschutzmaßnahmen Amphibien 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
22 Monitoring, Effizienzkontrolle für Amphibien 
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Fotos 

Gewässer auf Alkersum*4*11, fast bis zum Rand mit Schilf bestanden 
 

 
gößeres Kleingewässer auf Alkersum*4*10, fast bis zum Rand mit Schilf bestanden, 
kleine offene Uferzone 
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Alkersum*4*11, dichter Schilfbestand mit Gehölzinseln, meist Weiden 

 

31_01_03 Extensiv genutztes Grünland 

Zielebene 1: 

O Offene Landschaft 

Zielebene 2: 

GF Feuchtgrünland 

Struktur: 

6 mit Gewässer 

Bestand Diese Lok-Diff. umfasst zwei Flächen, die bereits extensiver Pflegenutzung unterliegen 
und damit gute Voraussetzungen bieten: Die Rinderweide Alkersum*4*6 und die 
Mähwiese Alkersum*4*111. Beiden enthalten bereits Kleingewässer. 

Ziele Ziel ist die Förderung von Amphibien, insbesondere des Moorfrosches, in den künstlich 
angelegten flachen Gewässen. Hier wird die Vegetation bereits vollständig 
kurzgehalten, sodass die Gewässer früh im Jahr besonnt sind und sich erwärmen 
können. Die kurze Vegetation und die flachen Uferbereiche machen die Gewässer für 
Amphibien gut zugänglich. 
 
Die verlandenden Uferbereiche können botanische Besonderheiten aufweisen. 2022 
wurde der Sumpfquendel (Peplis portula) (RL 2) gefunden. Es könnten sich auch 
amphibische Arten wie der flutende Sellerie (Apium inundatum) (RL1) hier wohlfühlen. 
 
Das durch die Bewirtschaftung entstandene Nassgrünland kann Wiesenvögel wie 
Bekassine, Feldlerche, Gr. Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, allgemein Limikolen und 
Weißstorch fördern. Reetmeere ist umgeben von Flächen der Wiesenvogelkulisse und 
beherbergt Brut- und Rastvögel während der Zugzeit. Die hier durch Mahd und 
Beweidung entstehenden Flächen werden von Brut – und Rastvögeln genutzt. 

Ziel-LRTs - 

Zielarten Moorfrosch, Grasfrosch 
Wiesenvögel: Bekassine, Feldlerche, Gr. Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel, 
Uferschnepfe 
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Maßnahmen Die extensive Bewirtschaftung der Flächen sollte fortgeführt werden, die Mahd hierbei 
auf die Bedürfnisse des Wiesenvogelschutzes und des Amphibienschutzes angepasst 
sein. 
 
Die Gewässer, die natürlicherweise verlanden, sollten in größeren Abständen wieder 
ausgeweitet werden. Im Pflege- und Entwicklungskonzept (GFN 2009) waren 
Gewässergroßen von die 1000 bis 1500 qm vorgesehen.  
Gehölze sollten entnommen werden, um eine Beschattung der Gewässer und 
Laubeintrag zu vermeiden und damit die ganze Fläche für Wiesenvögel nutzbar bleibt. 
 
Lesesteinhaufen und Totholzhaufen in der Umgebung würden zusätzliche 
Überwinterungsmöglichkeiten schaffen.  
 
Das Pflege- und Entwicklungskonzept (GFN 2009) schlug vor, Amphibien aus 
populationsstarken Föhrer Gewässern wieder anzusiedeln, falls die Arten Teich-, Moor, 
und Grasfrosch sowie Teichmolch nicht mehr nachgewiesen werden können. 
Empfehlenswert ist ein Monitoring des Amphibienvorkommens, um auf dieser 
Datengrundlage eine diesbezügliche Entscheidung treffen zu können. 
 

Code SH 01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.02.01 Mahd, einschließlich Mähgutabfuhr 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
11.03.03 Anlage von Lesesteinhaufen 
11.03.04 Anlage von Totholzhaufen 
11.04 Artenschutzmaßnahmen Amphibien 
112.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
22 Monitoring, Effizienzkontrolle für Amphibien 

Fotos 

Weidefläche im Norden mit Robustrindern
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Kleingewässer in der Weide

 
Grüppe in der Weide
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.gemähtes Nassgrünland im Süden 

 



SLEP "Reetmeere auf Föhr" - Zielkonzept - Endversion- Seite 24 

GFN mbH – Stuthagen 25, 24113 Molfsee 

5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Stiftungsgebietes "Reetmeere auf Föhr" werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden in Tab. 11. jeweils Arten, Artengilden, 
Vegetations- und Lebensraumtypen zugeordnet. 

 

Tab. 11: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / LRT, Artengilden (fett geschrieben = NATURA 2000-
relevant) 

Zielebene 1 O Offene Landschaft  

Zielebene 2 SR Röhricht, Ried  

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

NRs, Schilfröhricht 
 

Im Röhricht brütende Vögel wie Schilfrohrsänger, 
Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Rohrammer, Enten, Gänse, 
Rohrweihe 
Im Röhricht nach Habitatwechsel überwinternde Vogelarten 
wie die Blaumeise 
Das Röhricht nach Habitatwechsel zur intensiven 
Nahrungsaufnahme zwischen Brutzeit und Wegzug nutzende 
Vogelarten wie der Zilpzalp  
Röhrichtbewohnende Insekten 
Im Röhricht überwinternde Insekten, die sich im Sommer 
nicht im Röhricht aufhalten 
Schilfbewohnende Mollusken wie die Bauchige 
Windelschnecke 

Zielebene 1 O Offene Landschaft 

Zielebene 2 GF Feuchtgrünland  

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

FKy, FKe, FSy, FSe 
 

Amphibien wie Moorfrosch, Grasfrosch 
Pflanzen der Verlandungszone wie der flutende Sellerie  und 
der Sumpfquendel 

Zielebene 1 O Offene Landschaft 

Zielebene 2 GF Feuchtgrünland  

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

GNr, nährstoffreiches Nassgrünland 
GFf, GFr 
FKy, FKe, FSy, FSe 

Amphibien wie Moorfrosch, Grasfrosch 
Pflanzen der Verlandungszone wie der Flutende Sellerie, 
und der Sumpfquendel 
Wiesenvögel wie Bekassine, Feldlerche, Großer Brachvogel, 
Kiebitz, Uferschnepfe, allgemein Limikolen und Weißstorch 
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tab. 12 nach den 
Landschaftstypen differenziert dargestellt. Im Anhang 1 werden die einzelnen 
Ökosystemdienstleistungen näher erläutert. 

 

Tab. 12: Ziele: Ökosystemdienstleistungen 

Zielebene 1 O O O   

Zielebene 2 SV GF  GF   

Versorgungsdienstleistungen 

Feldfrüchte      

Vieh  x x   

Viehfutter      

Fischfang      

Aquakultur      

Wald- und Wildprodukte      

Holz      

Holzbrennstoff      

Energie (Biomasse)  x    

Biochemikalien/Medizin      

Süßwasser      

Regulationsdienstleistungen 

Lokale Klimaregulierung      

Globale Klimaregulierung      

Hochwasserschutz      

Grundwasserneubildung      

Luftqualitätsregulierung      

Erosionsregulierung      

Nährstoffregulierung      

Wasserreinigung      

Bestäubung      

kulturelle Dienstleistungen 

Landschaftsästhetik x x x   

Inspiration      

Erholung und Tourismus x x x   

Bildung x     

Intrinsischer Wert der Biodiversität x x x   
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6 Projektideen  

(31_01_02) An der L214 entlang und damit an Reetmeere vorbei führt einer der Haupt-Radwege 
für die Touristen. Der Pflege- und Entwicklungsplan (GFN 2009) schlug eine Aussichtsplattform 
für Touristen vor. Eine Tafel könnte auf die besten Beobachtungszeiten für den Froschgesang, 
den Vogelgesang, das leuchtend gefärbte Blaukehlchen, die Beobachtung von Libellen und von 
Jagdflügen der Rohrweihe aufmerksam machen. Ideal wäre, wenn jemand auf Föhr dazu beraten 
kann, wie man das macht, was man dazu braucht und was man zu erwarten hat, da das Wissen 
dazu häufig fehlt. Im optimalen Fall gäbe es sogar eine Ausleihe für Ferngläser und Faltblätter. 
So könnte eine Aussichtsplattform eine weitere Touristenattraktion auf Föhr werden. 

 

7 Monitoring-Vorschläge 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um kurze Monitoring-Vorschläge für den Status Quo der 
Flächen. Die Vorschläge beschränken sich auf das Wichtigste in dem Gebiet bei eingeschränkten 
finanziellen Möglichkeiten. Dabei kann eine konkrete Monitoring-Methode genannt werden. Um 
eine räumliche Zuordnung zu gewährleisten wird jedem Vorschlag eine Lok_Diff oder eine 
Zielebene 2 zugeordnet.  

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen eines Monitorings verfolgt 
werden: 

Lok_Diff oder 
Zielebene 2 

Arten / 
Lebensräume 

Methode Beschreibung Intervall 

GF Moorfrosch u.a. 
Amphibien 

   

SR Bisamratte    
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8 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz „Reetmeere auf Föhr“ wird ein Leitbild erstellt, das das 
naturräumliche Potential der verschilften Grünlandsenke mit seiner lokalen Charakteristik sowie 
die recherchierten naturschutzfachlichen Vorgaben für das Gebiet integriert.  Auf Basis der 
Zweckbindung eines Flurstücks aufgrund eines Zuwendungsbescheides der UNB sowie der 
Zweckbindung eines weiteren Flurstücks durch ein Amphibienschutzkonzept laut UNB werden 
Entwicklungsziele für Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume erarbeitet und 
entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. 

Das Stiftungsgebiet  wird zur Zeit von einem Schilfbestand dominiert und enthält zu einem 
kleineren Teil beweidetes bzw. gemähtes Grünland. Gehölzinseln sind eingestreut. Es enthält 
einige künstliche Kleingewässer, die aufgrund vorhergegangener Planungen zum 
Amphibienschutz angelegt wurden. Vorhandene Gräben wurden bereits angestaut, um den 
Grundwasserspiegel zu erhöhen. Im Zentrum des Amphibienschutzkonzepts steht der 
Moorfrosch, der hier vorkam, als die Fläche noch wirtschaftlich genutzt wurde.  

Das Ziel-Szenario ist, dass ein Teil des Stiftungsgebiets Schilf (Lok Diff 31_01_01 und evtl. 
teilweise Lok Diff 31_01_02) , ein zweiter, gegenüber dem Ist-Zustand vergrößerter  Teil des 
Stiftungsgebiets Grünland sein soll (Lok-Diff 31_01_03 und evtl. teilweise Lok Diff (31 01_02). 

Die dichten Schilfflächen kommen vorrangig Vögeln (Röhrichtbrüter, Wintergäste) Insekten und 
Mollusken wie der Bauchigen Windelschnecke zugute. Die bewirtschafteten Grünlandbereiche 
mit Kleingewässern fördern Amphibien wie Moor- und Grasfrosch und darüber hinaus auch 
Wiesenvögel. Die Randbereiche der Gewässer kommen Pflanzen der Verlandungszonen zugute. 

Dazu sollen Schilf und Gehölze je nach technischer Umsetzbarkeit in definierten Teilbereichen 
(Lok Diff 31_01_02) reduziert und zu Grünland umgestaltet werden. 

Um den Erfolg der Fläche „Reetmeere auf Föhr“ als Lebensraum für den Moorfrosch und anderen 
Amphibien zu überprüfen, wurde bereits früher ein Monitoring vorgeschlagen mit der Option, bei 
fehlendem Nachweis einen Neubesatz mit Amphibien aus Föhrer Gewässern zu versuchen. 

Da der Bisam, der sich auf Föhr ausbreitet, ein Gefährdungspotential für Schilfflächen mitbringt, 
wird in Abständen eine Kontrolle auf Bisam-Fraßspuren vorgeschlagen. 

Als Projektidee wird die Organisation einer Touristenattraktion um die bereits früher 
vorgeschlagene und noch nicht umgesetzte Aussichtsplattform eingebracht. 
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Anhang 1: Erläuterungen Ökosystemdienstleistungen 

Ziel 
Versorgungs- 

dienstleistungen 

Ziel 
Regulations- 

dienstleistungen 

Ziel 
Kulturelle 

Dienstleistungen 

• Feldfrüchte 
(=Kultivierung und Nutzung 
essbarer Ressourcen) 

• Vieh 
(=Haltung verzehrbarer 
Tiere) 

• Viehfutter 
(=Kultivierung und Ernte von 
Viehfutter) 

• Fischfang 
(=Fang von kommerziell 
interessanten Fischarten, die 
für die Fischer zugänglich 
sind) 

• Aquakultur 
(=In terrestrischer oder 
mariner Aquakultur 
gehaltene Tiere) 

• Wald- und Wildprodukte 
(=Ernte von z. B. Beeren, 
Pilzen, gejagte oder 
gefischte Wildtiere) 

• Holz 
(=Vorhandensein von 
Bäumen und Pflanzen mit 
potentieller Verwendbarkeit 
als Holz) 

• Holzbrennstoff 
(=Vorhandensein von 
Bäumen und Pflanzen mit 
potentieller Verwendbarkeit 
als Holzbrennstoff) 

• Energie (Biomasse) 
(=Vorhandensein von 
Bäumen und Pflanzen mit 
potentieller Verwendbarkeit 
als Energiequelle) 

• Biochemikalien/Medizin 
(=Produktion von 
Biochemikalien für 
medizinische Zwecke) 

• Süßwasser 
(=Vorhandensein von 
nutzbarem Brauch- oder 
Trinkwasser) 

• Lokale Klimaregulierung 
(=Lokale Beeinflussung von 
Temperatur, Wind, 
Einstrahlung, Verdunstung 
und Niederschlag durch das 
Ökosystem) 

• Globale Klimaregulierung 
(=Langfristige Speicherung 
von Treibhausgasen durch 
Ökosysteme) 

• Hochwasserschutz 
(=Bereitstellung natürlicher 
Strukturen und Prozesse, 
die extreme 
Hochwasserereignisse 
dämpfen können) 

• Grundwasserneubildung 
(=Bereitstellung von 
Grundwasser nach 
Versickerungsprozessen) 

• Luftqualitätsregulierung 
(=Die Kapazität von 
Ökosystemen, toxische und 
andere Elemente aus der 
Atmosphäre zu filtern) 

• Erosionsregulierung 
(=Bodenretention, 
Verhinderung und Linderung 
von Erosionsereignissen und 
Verhinderung von 
Erdrutschen) 

• Nährstoffregulierung 
(=Die Kapazität eines 
Ökosystems zur 
Aufrechterhaltung von 
Nährstoffkreisläufen von 
z. B. N, P und anderen 
Elementen) 

• Wasserreinigung 
(=Ökosysteme besitzen die 
Kapazität, Wasser zu 
reinigen und zu filtern sowie 
die chemische 
Zusammensetzung des 
Wassers durch 
Pufferreaktionen zu 
beeinflussen) 

• Bestäubung 
(=Ökosysteme beeinflussen 
die Verteilung, Fülle und 
Effektivität von Bestäubern) 

• Landschaftsästhetik 
(=Bezieht sich auf 
Charakteristika der 
Landschaft und visuelle 
Qualitäten der Studienorte 
und repräsentiert einen 
emotionalen Nutzen, der 
sich aus der Betrachtung 
einer schönen Landschaft 
ergibt) 

• Inspiration 
(=Die künstlerische, kreative 
Eingebung von Personen, 
die das Betrachten von 
Ökosystemen, z. B. in Kunst, 
Folklore, Architektur, 
Werbung oder Technologie) 

• Erholung und Tourismus 
(=Der Erholungsgewinn für 
Menschen durch die 
jeweilige Landbedeckung/-
nutzung sowie durch 
entsprechende 
Einrichtungen) 

• Bildung 
(=Ökosysteme und deren 
Komponenten und Prozesse 
bieten Grundlagen und 
Demonstrationsobjekte für 
die Umweltbildung) 

• Intrinsischer Wert der 
Biodiversität 
(=Der Wert der Natur und 
der Arten an sich, über den 
ökonomischen Nutzen 
hinaus) 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das Kapitel 5 „Zielkonzept“, besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1 das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2 nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
2 „Buchenwald“, in einer von Grünland und Knicks dominierten Umgebung in die Zielebene 1 „Halboffene 
Landschaft“ eingeordnet, selbst wenn es sich bei den umgebenden Flächen nicht um Stiftungsland 
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff) umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs, durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen „mit Gewässer“ oder „lichter Wald“ beschrieben. Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblich im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 

PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    

Oligo-bis mesothrophes naturnahes 

Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID 
 Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 

Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 

Einzelbäume oder 

Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 

ohne Gehölze und hohe 

Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 

IdR die Aue von Flüssen (≥ 5 m Gewässerbreite) und Strömen (inkl. Süßwasser-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 

Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
von zusammen ≥ 5 ha Wasserfläche (auch Seeufer, Halbinseln, angrenzende Brüche oder Röhrichte).  

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
Geest/östliches Hügelland / „wilde Weiden“, Bauernwaldlandschaften, Knicklandschaften. 

Küstenlandschaft 

Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 
Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 

Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
nicht in Auen von Flüssen (≥ 5 m Gewässerbreite) und Strömen. 
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Zielebene 2: 

Gewässer 

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 
 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 

Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ≥30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
(= “Wildnis“), metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 
 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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